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Vorwort

Auch wenn man nur einen einzigen Arbeitnehmer* beschäftigt, müssen die
arbeitsrechtlichen Vorschriften unseres Landes strikt beachtet werden. Die
Vielzahl heutiger Regelungen ist kaum noch überschaubar. Nicht nur das
nationale Arbeitsrecht der Bundesrepublik Deutschland gilt für jedes
Arbeitsverhältnis, sondern auch das europäische Recht enthält Vorschriften,
deren Verletzung weitreichende Folgen haben kann, man denke nur an die
allen bekannte Datenschutzgrundverordnung – kurz DSGVO.

Dieser Leitfaden verfolgt das Ziel, einem angehenden oder auch schon
aktiven Arbeitgeber Grundkenntnisse über die wichtigsten arbeitsrechtli-
chen Regelungen im sog. Individualarbeitsrecht zu verschaffen. Es geht
dabei um die Rechtsbeziehungen zwischen dem Arbeitgeber und dem
Arbeitnehmer, nicht um die zu Betriebsräten und Gewerkschaften. Auch
wenn dieser Leitfaden nicht das gesamte Rechtsgebiet ausführlich beleuch-
ten kann, soll eine Sensibilisierung dafür erfolgen, was besonders wichtig
und beachtenswert ist.

In weiten Teilen unserer Arbeitswelt gilt das Prinzip des aus dem anglo-
amerikanischen Rechtsraum bekannten „Case Law“. Entscheidungen der
Arbeitsgerichte beziehen sich auch bei uns nur auf den jeweiligen Einzelfall,
prägen aber auch die Rechtslage für vergleichbare Fälle. Denken wir nur an
das Kündigungsschutzgesetz – kurz KSchG. Es regelt nur allgemein, dass in
seinem Anwendungsbereich eine Kündigung nur dann wirksam ist, wenn sie
durch Gründe bedingt ist, die in eine der drei allgemein aufgeführten Kün-
digungskategorien, z.B. „dringende betriebliche Gründe“, passen. Alle wei-
teren Vorgaben und Auslegungen, wann eine solche Kündigung rechtswirk-
sam ist, blieben und bleiben unserer Arbeitsgerichtsbarkeit überlassen.

Dieser Leitfaden soll dem Leser eine erste Orientierung geben, was im
Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis zu beachten ist und wann
Handlungsbedarf besteht. Konkrete Fälle der Umsetzung sollten mit quali-
fizierter Hilfe bis hin zur Einholung von Rechtsrat gelöst werden. Der inhalt-
liche Aufbau des Leitfadens folgt dem Zyklus eines Arbeitsverhältnisses,
beginnendmit dessen Anbahnung bis hin zu seiner Beendigung. Desweiteren
enthält der Leitfaden Tipps aus der Praxis für die Praxis, die dabei helfen
sollen, die arbeitsrechtlichen Klippen im betrieblichen Alltag möglichst zu

* Im Interesse der besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrücklich in geschlechtsspezifischen Per-
sonenbezeichnungen differenziert. Die gewählte männliche Form schließt alle anderen For-
men gleichberechtigt ein.
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Vorwort

umschiffen. Themen, die speziell pandemische Lagen wie die Kurzarbeit
während der Corona-Pandemie betreffen, sind ebenfalls ausgespart. Denn
viele Regelungen gelten nur punktuell und zeitweise und eignen sich daher
nicht für die Darstellung der für die im Normalfall geltenden Grundsätze im
Arbeitsrecht.

Der Leitfaden befasst sich – von Ausnahmen abgesehen – auch nicht mit
sozialversicherungsrechtlichen und steuerrechtlichen Vorschriften rund um
das Arbeitsverhältnis, beispielsweise zur An- und Abmeldung von Arbeit-
nehmern bei den jeweiligen Sozialversicherungsträgern oder beim Finanz-
amt. Auch betriebliche Mitbestimmungsrechte wie die aus dem Betriebsver-
fassungsgesetz werden nicht behandelt, weil dies den Umfang des Leitfadens
gesprengt hätte.

Damit bestimmte Leitlinien von Ihnen als Leser nachempfunden werden
können, zitiere ich im Wesentlichen die Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts. Natürlich gibt es viel mehr Rechtsprechung in den Instanzen der
Arbeitsgerichtsbarkeit. Aber es verschafft Ihnen mehr Sicherheit, sich auf
das höchste Arbeitsgericht in Deutschland zu konzentrieren, das als oberstes
Gericht im Gerichtszweig der Arbeitsgerichtsbarkeit bekanntlich Entschei-
dungen der Vorinstanzen aufheben und die Rechtslage richtungsweisend
prägen kann. Deshalb könnte es verwirrend sein, überholte Entscheidungen
der Instanzengerichte zu zitieren. Die Entscheidungen sind im Internet leicht
zu finden, wenn das jeweils zitierte Gericht und die dazugehörige Geschäfts-
nummer einer Entscheidung eingegeben werden.

Sofern Begriffe wie „Arbeitgeber“, „Arbeitnehmer“, „Bewerber“ usw.
verwendet werden, sind sie geschlechtsneutral zu verstehen und beziehen
sich auf alle Geschlechter.

Ich habe auch darauf verzichtet, z.B. Muster für Arbeitsverträge aufzu-
nehmen. Zum einen gibt es nicht „das“ Muster, sondern es entscheiden die
Verhältnisse im spezifischen Unternehmen, was in einem solchen Vertrag
geregelt werden sollte. Zum anderen bietet das Thema „Arbeitsvertrag“
genug Stoff für einen eigenen Leitfaden.

Hamburg, im Dezember 2021 Christian Vetter
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